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find , fo wie die Trauerkleidung der Wittwe , L. R. S . 1481 ,
zu berückſichtigen .

§. 14 .

Nach den Lebens - und Erwerbs - Verhältniſſen eines Erb —

laſſers können auch drohende Prozeſſe , Regreßklagen und
andere etwa nachkommende Schulden beurtheilt werden .

Von Obſignationen .

Si ax

Die Anlegung der Sperre bei der Fahrniß ſoll in den

dazu geeigneten Fällen in der kürzeſten Friſt amtshalber ge⸗
ſchehen , und zwar in Orten , wo ein Staatsſchreiber oder
ein Stellvertreter wohnt , durch denſelben , in anderen Orten
aber Durch denerſten Vorgeſetzten , oder Waiſenrichter . Vide
die Organiſation vom Jahr 1809 .

§. 2 .

Die bei dem Hinſcheiden eines Erblaſſers anweſenden Per —
ſonen ſind daher verbunden , der competenten Behörde von
dem Todesfall auf der Stelle die Anzeige zu machen . Auch
hat der Todtenſchauer dieſe Pflicht .

. a ;

Der Staatsſchreiber oder Vorgeſetzte hat ſich, ſobald ihm
ein ſolcher Fall auf irgend eine Weiſe bekannt wird , unver —

züglich in das Sterbhaus zu begeben , und an den nach ihrer
Natur dazu geeigneten Fahrnißgegenſtänden die Siegel an —

zulegen .
`

§. 4.

Die vorhandenen Schriften , Hausbücher ꝛc. ſind zuſam —
menzupacken und in einen Kaſten oder andere beſchlüſſige
Behälter aufzubewahren . Das Geld wird gezählt und ent —
weder einer Behörde bis zur Vermögens - Theilung deponirt ,
oder einem vertrauten Betheiligten zugeſtellt .
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In jedem Falle iſt eine angemeſſene Summe zu Beſtrei —
tung der laufenden unverſchieblichen Ausgaben urkundlich
auszufolgen und der Empfänger anzuweiſen , darüber ge !
naue Rechnung zu führen .

§. 5.

Prätioſen , Gold und Silberwerk , Bücher ꝛc. werden eben —
falls in beſchlüſſige Behälter gethan . Die Kleider , Betten

XC. , welche noh zum Gebrauche’ nothwendig oder ausu -
lüften ſind , werden beſichtigt und verzeichnet , die übrigen
aber in einen Behälter oder in ein Zimmer verbracht .

Ebenſo wird zum Gebrauch oder zur Reinigung nöthige
Leinwand und Getüch abgezählt und verzeichnet , die übrige
in Käſten , Trögen , Schränken ꝛc. belaſſen .

§. 6.

Das zum Gebrauch nöthige Küchen , Feld - und andere
( Haus - ) Geräthe , Handwerks - Geſchirr , Fuhr⸗Geſchirr ꝛc.
und jenes das an ſeinem Ort belaſſen werden muß , z. B.
Uhren , Spiegel ꝛc. , ſo wie Schreinwerk , Faß - und Band⸗
geſchirr ꝛc. wird gleichfalls verzeichnet , das Uebrige in be -
ſchlüſſige Zimmer oder andere Gemächer zuſammen getragen .

Vieh wird beſichtigt und verzeichnet .

§. 7.

Von den Vorräthen ſind die zur Fortführung der Haus -
haltung oder des Gewerbs erforderlichen Gegenſtände der
Qualität und Quantität ( Gattung und Menge ) nach , auf -
zunehmen ; und ebenſo jene , bei denen ihrer Natur oder
Qualität nach keine Sperre anſchlägt , z. B. Fruchtſtöcke ,
Futterſtöcke , Grundbirnen , Stroh , Rübenhäufen , Holz,
Dung c .

Kann der Fruchtſpeicher geſchloſſen werden , iſt die Muf -
nahme der ausgedroſchenen Früchte bei derObſignation
nicht nothwendig .

Der Wein iſt immer abzuſtechen , da er vor Unterſchleifen
durch Siegelung des Spuntes und der Zapfen der Fäſſer
nicht bewahrt werden kann .
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§. 8.

Die Behälter , Zimmer und Gemächer , in welche die

Sachen verwahrt worden , — ſind genau nebſt ihrer Lage

zu bezeichnen , ſofort ( die Zimmer von außen auch durch
Läden , wo ſolche angebracht ) zu ſchließen und zu ſiegeln .

Ueber das Schlüſſelloch eines Kaſtens , Trogs oder an —

dern Behälters , ſowie über den Schluß eines Zimmers oder

andern Gemachs werden mit Siegellack , an beiden Enden ,
Riemen von Papier (beſſer von gutem Bindfaden , da dieſer
haltbarer iſt ), angeklebt und durch Aufdrückung des Staats⸗

ſchreiberei - oder Orts - Siegels ſo befeſtiget , daß Niemand

ohne durch Verletzung des Riemens oder Siegels im Stande

iſt , das Schloß , eine Schublade , oder den Thürenſchluß
aufzumachen .

Um Möbeln , z. B . lackirte Commoden , nicht zu beſchädigen ,
werden ſolche mit Bindfaden umſchlungen und auf dem

Rücken geſiegelt . Kann das Siegellack ſonſt nicht gut an —

gebracht werden , ſo wird ſolches auf das Siegel ſelbſt ge —

träufelt , ſodann aufgedrückt .

S9 .

Ueber den ganzen Vorgang wird ein umſtändliches Pro —
tokoll aufgenommen und von dem Staatsſchreiber oder Bor -

geſetzten auch den Urkundsperſonen ( da entweder der Staats —

ſchreiber oder der Ortsvorſteher immer wenigſtens noch
eine Urkundsperſon beizuziehen hat ) unterzeichnet .

Die Schlüſſel nimmt entweder der Staatsſchreiber , Orts —

vorgeſetzte oder der Waiſenrichter zu ſich.

§. 10 .

Fällt vor dem Inventar die Oeffnung eines Behälters ,
oder Zimmers nothwendig ( es haben z. B . die Betheiligten
bei der Obſignation in der Ueberraſchung einige zum täg⸗
lichen Gebrauche erforderlichen Gegenſtände einſchließen
laſſen ) , haben ſo immer möglich , die Perſonen , welche die

Obſignation beſorgten , auch die Oeffnung vorzunehmen , we⸗

nigſtens muß ſolche in Beiſeyn einerUrkundsperſon geſchehen.
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Die Siegel ſind vor der Ablegung genau zu beſichtigen ,
und nachher wieder anzulegen , und iſt über den Vorgang
ein beſonderes Protokoll aufzunehmen und zu unterzeichnen .

§. 11 .

Vei einer ſolchen nachträglichen Verhandlung können

die Betheiligten über etwa außer dem Hauſe befindliche

Fahrniß⸗Gegenſtände , z. B . Garn beim Weber, Tuch beim

Bleicher , Färber ꝛc. ausgeliehene oder zur Reparation ges

gebene ꝛc. Geräthſchaften , beſtellte neue Arbeiten , aus

Mangel an Raum anderwärts untergebrachte Sachen ,

Fäſſer , Geſchirr , Wein , Futter , Stroh ꝛc. verſtelltes Vieh ,
Autheil an Immen , Holz im Wald ꝛc. , abgeſchnittene Fruchte

im Feld ꝛc. einvernommen , und dieſe Gegenſtände nachge —⸗

tragen werden .

§. 12 .

Die förmliche Entſiegelung ſoll in Gegenwart aller Erb —

intereſſenten geſchehen.
Das Obſignations - Protokoll iſt ſeiner Zeit zu den Acten

zu legen , und mit dem Juventar zu vergleichen . Wird eine

Verletzung der Sperre wahrgenommen , ſo iſt davon ohne

Berührung der verlegten Siegel und übrigen Merkmale

auf der Stelle der vorgeſetzten polizeilichen Behörde die

Anzeige zu machen , da indieſemFall peinliche Unterſuchung
und Beſtrafung der Schuldigen eintritt .

Vorbehalt bei Vermögens⸗Ueber⸗
gaben .

Der Vorbehalt bei Vermögens⸗Uebergaben , Leibrenten⸗

oder Verpfründungsverträgen richtet ſich nach den Vermö⸗

gens⸗ und perſönlichen Verhältniſſen der Betheiligten . Er

theilt ſich in :

a ) Eigenthum ;
b) Wohnung ;
ce) Nugung ;
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